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(54) Kammerfüllstein  für  Schienen,  insbesondere  S t rassenbahnschienen  

(57)  Mit  der  Erfindung  wird  ein  Kammerfüllstein  (1) 
offenbart,  der  in  die  Kammern  von  Schienen,  insbeson- 
dere  für  Straßenbahnschienen,  einsetzbar  ist.  Dieser 
Kammerfüllstein  (1)  ist  mit  einem  Kopfelement  (2)  aus- 
gebildet,  der  kopfseitig  des  Kammerfüllsteines  (1)  eine 
Nut  oder  Kammer  (11)  parallel  zur  Längsrichtung  der 
Schiene  ausbildet.  Dieses  Kopfelement  (2)  ist  entweder 

einstückig  mit  dem  Kammerfüllstein  (1)  gebildet  oder 
besteht  aus  einem  von  dem  Kammerfüllstein  (1)  ge- 
trennten  Element.  Nach  Entfernen  des  Kopfelementes 
(2)  vom  Kammerfüllstein  (1  )  entsteht  die  geplante  Kam- 
mer  bzw.  Nut,  in  die  eine  Vergußmasse  (9)  eingefüllt 
wird,  wodurch  zwischen  der  Straße  und  der  Schiene  ein 
ebener  Übergang  erzielt  wird. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Kammerfüllstein 
für  Schienen,  insbesondere  für  Straßenbahnschienen, 
nach  dem  Oberbegriffvon  Patentanspruch  1. 
[0002]  Kammerfüllsteine  der  gattungsgemäßen  Art 
sind  in  der  Praxis  und  auch  aus  der  Patentliteratur  in 
vielfältiger  Ausbildung  bekannt.  So  offenbaren  bei- 
spielsweise  die  DE  37  11  190  A1  und  auch  die  DE  40 
04  208  C2  typische  Schienenkörper  für  Straßenbahn- 
schienen,  nämlich  die  sogenannten  Rillenschienen. 
Solche  Straßenbahnschienen  werden  im  Regelfall  ohne 
einen  eigenen  Bahnkörper  in  Straßensysteme  auf  Be- 
ton  verlegt,  wobei  die  Zwischenräume  mit  Beton  bzw. 
Magerbeton,  Pflaster  und/oder  Asphalt  ausgefüllt  wer- 
den.  Dadurch  werden  neben  den  Gleiszonen  weitere 
ebene  Verkehrsflächen  erzielt. 
[0003]  Wie  insbesondere  aus  der  DE  40  04  208  C2 
hervorgeht,  werden  in  die  beidseits  eines  Schienenste- 
ges  der  Straßenbahnschiene  gebildeten  Kammern  so- 
genannte  Kammerfüllsteine  als  vorgefertigte  Formteile 
eingelegt.  An  die  jeweils  außenliegenden  Oberflächen 
der  Kammerfüllstein  wird  jeweils  der  Fahrbahnunterbe- 
ton  und  darüber  ein  Gußasphalt  in  einer  oder  mehreren 
Lagen  angebracht.  Zwischen  dem  Gußasphalt,  der  die 
Fahrbahnoberfläche  darstellt,  und  dem  Schienenkopf 
wird  jeweils  zu  beiden  Seiten  der  Straßenbahnschiene 
ein  Fugenverguß  aus  einem  elastischen  Material  einge- 
bracht.  Der  Fugenverguß  am  Schienenkopf  ist  das  letz- 
te  Element  in  der  Kette  von  Baumaßnahmen  zur  Einbet- 
tung  einer  Straßenbahnschiene  in  eine  Verkehrsstraße. 
[0004]  In  der  Praxis  erfolgt  der  Fugenverguß  dadurch, 
daß  in  den  Kammerfüllstein  oder  in  den  bis  an  den 
Schienenkopf  herangebrachten  Gußasphalt  durch  ein 
aufwendiges  Maschinensystem  eine  Längsnut  einge- 
fräst  wird.  In  diese  Nut  wird  sodann  als  letzter  Arbeits- 
gang  der  Fugenverguß  eingebracht. 
[0005]  Diese  Arbeitsweise  ist  technisch  sehr  aufwen- 
dig  und  bedeutet  immer  einen  zusätzlichen  Maschinen- 
arbeitsgang  bei  der  Fertigungstellung  eines  Gleissy- 
stems.  Als  weiterer  Nachteil  kommt  hinzu,  daß  durch 
das  Ausfräsen  und  die  bei  offener  Nut  auf  den  Gußas- 
phalt  auftretenden  Belastungen  Risse  im  Gußasphalt 
und  teilweise  sogar  im  Fahrbahnunterbeton  entstehen. 
Diese  Risse  stellen  eine  ernsthafte  Beschädigung  des 
Straßenbelages  dar  und  haben  zur  Folge,  daß  bereits 
nach  kurzer  Zeit  nach  Fertigstellung  des  Gleiskörpers 
Reparaturarbeiten  erfolgen  müssen. 
[0006]  Ausgehend  von  dem  vorgenannten  Stand  der 
Technik  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Kammer- 
füllstein  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  der 
das  nachträgliche  und  technisch  aufwendige  Nutenfrä- 
sen  vermeidet. 
[0007]  Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch 
die  Merkmale  des  Patentanspruches  1  gelöst.  Vorteil- 
hafte  Weiterbildungen  und  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  beschrieben. 
[0008]  Der  Grundgedanke  der  Erfindung  liegt  darin, 

durch  den  Kammerfüllstein  selbst  die  obere  Längsnut 
entlang  des  Schienenkopfes  auszubilden.  Zu  diesem 
Zweck  wird  mit  dem  Kammerfüllstein  ein  Kopfelement 
geschaffen,  das  mit  dem  Kammerfüllstein  einstückig 

5  sein  kann  oder  aber  auch  von  dem  Kammerfüllstein  ge- 
trennt  ist.  Bei  der  einstückigen  Bauart  wird  zwischen  der 
Oberkante  des  Kammerfüllsteins  und  dem  Kopfelement 
eine  sogenannte  Sollbruchstelle  geschaffen,  um  den 
Kammerfüllstein  zur  Ausbildung  einer  Nut  für  die  Ver- 

10  gußmasse  einfach  abziehen  zu  können. 
[0009]  Von  besonderem  Vorteil  ist  das  als  durchge- 
hende  Leiste  ausgebildete  Kopfelement,  das  auf  die 
Oberfläche  des  Kammerfüllsteines  aufgelegt  wird.  Da- 
bei  kann  diese  Leiste  bzw.  das  Kopfelement  in  eine  Nut 

15  eingesetzt  sein  oder  aber  auch  einfach  auf  der  Oberflä- 
che  aufliegen.  Dieses  in  Form  einer  Leiste  ausgebildete 
Kopfelement  hat  den  Vorteil,  das  es  mehrfach  wieder- 
verwendbar  ist.  Da  durch  das  Einfüllen  des  Unterbetons 
und  des  Gußasphaltes  seitlich  neben  den  Schienen  und 

20  durch  die  hohen  Drücke,  mit  dem  diese  Elemente  in  die 
Straße  eingebracht  werden,  gleichzeitig  ein  sehr  großer 
seitlicher  Druck  auf  das  Kopfelement  ausgeübt  wird,  hat 
es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  zwischen  dem  Schie- 
nenkopf  und  dem  Kopfelement  einen  langgestreckten 

25  Körper  aus  plastisch  nicht  verformbarem  Material  zwi- 
schenzufügen.  Dadurch  kann  das  Kopfelement  nicht  in 
die  durch  die  Rundungen  des  Schienenkopfes  gebilde- 
ten  Kammern  gedrückt  werden.  Das  Abnehmen  des 
Kopfelementes  zur  Ausbildung  der  Nut  für  die 

30  Vergußmasse  wird  dadurch  wesentlich  erleichtert. 
[0010]  In  der  Zeichnung  ist  ein  Beispiel  der  Erfindung 
dargestellt.  Es  zeigen: 

35 

40 

Figur  1  eine  Straßenbahnschiene  im  Schnitt  mit 
beidseits  angeordnetem  Kammerfüllstein, 

Figur  2  einen  Schienenkopf  einer  Straßenbahn- 
schiene  mit  mechanischen  Befestigungsmit- 
teln  für  ein  Kopfelement, 

Figur  3  ein  Kopfelement  gemäß  Figur  2  mit  beige- 
ordneter  Leiste  in  perspektivischer  Ansicht. 

[0011]  Die  Straßenbahnschiene  mit  Rillenprofil  be- 
45  sitzt  einen  Schienenkopf  5,  an  den  sich  der  Mittelsteg  7 

anschließt,  welcher  seinerseits  in  dem  Schienenfuß  12 
endet.  Zwischen  dem  Schienenkopf  und  dem  Schienen- 
fuß  sind  zu  beiden  Seiten  des  Mittelsteges  7  Kammern 
ausgebildet,  in  die  ein  Kammerfüllstein  1  eingelegt  ist. 

so  Diese  Kammerfüllsteine  1  stellen  langgestreckte  Formt- 
eile  dar,  deren  Querschnitt  im  wesentlichen  rechteckig 
und  den  Kammern  der  Straßenbahnschiene  angepaßt 
ist.  Der  Schienenfuß  lagert  unter  Zwischenfügung  einer 
Vergußmasse  18  auf  einem  brettartigen  Formteil  15. 

55  Das  brettartige  Formteil  1  5  seinerseits  liegt  auf  einer  Be- 
tontragplatte  oder  einem  sonstigen  geeigneten  Unter- 
grund  fest  auf.  An  den  der  Schiene  abgewandten  Au- 
ßenflächen  der  Kammerfüllsteine  befindet  sich  jeweils 
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der  Fahrbahnunterbeton  1  4,  der  seitlich  der  Schiene  auf 
der  Betontragplatte  23  aufsteht.  Oberhalb  des  Fahr- 
bahnunterbetons  liegt  der  Gußasphalt  1  3  und  bildet  den 
Abschluß  zur  Fahrbahn  und  damit  die  Fahrbahndecke 
einer  Straße.  Zwischen  dem  Gußasphalt  und  der  seitli-  s 
chen  Begrenzung  des  Schienenkopfes  wird  zu  beiden 
Seiten  der  Schiene  ein  elastischer  Fugenverguß  einge- 
bracht,  wobei  nach  dem  Stand  der  Technik  für  den  Fu- 
genverguß  eine  Nut  in  Längsrichtung  der  Schiene  in  den 
Kammerfüllstein  oder  den  Gußasphalt  eingefräst  wird.  10 
[0012]  Nach  den  Merkmalen  der  Erfindung  entfällt 
das  Einfräsen  der  Längsnut.  Statt  dessen  erhält  der 
Kammerfüllstein  1  ein  Kopfelement  2,  welches  eine 
nach  oben  bzw.  zur  Fahrbahndecke  offene  Kammer  8 
oder  Nut  ausbildet.  Das  Kopfelement  schließt  oben  bün-  15 
dig  oder  etwa  bündig  mit  der  Lauffläche  4  bzw.  der  Ober- 
fläche  6  der  Rillenbegrenzung  ab.  Die  Oberkante  3  des 
Kopfelementes  2  verläuft  im  wesentlichen  bündig  mit 
dem  Gußasphalt  13. 
[0013]  Das  Kopfelement  2  besteht  in  der  Darstellung  20 
nach  Figur  1,  rechte  Seite  (Rillenprofilseite),  aus  einer 
einstückig  mit  dem  Kammerfüllstein  1  hergestellten  Lei- 
ste.  Um  für  das  Einfüllen  der  Vergußmasse  eine  Längs- 
nut  bzw.  Kammer  8  zu  schaffen,  wird  dieses  Kopfele- 
ment  2  von  dem  Kammerfüllstein  1  abgetrennt.  Dieses  25 
einfache  Abtrennen  erlauben  Sollbruchstellen  in  der 
Verbindung  zwischen  dem  Kopfelement  2  und  dem 
Kammerfüllstein  1  .  Zu  diesem  Zweck  sind  die  einander 
zugewandten  Flächen  des  Kopfelementes  2  und  des 
Kammerfüllsteines  1  mit  Kerben,  Schlitzen,  Nuten  10  30 
oder  dergleichen  ausgebildet.  Solche  Schlitze  oder  Ker- 
ben  10  können  von  beiden  einander  abgewandten  Au- 
ßenflächen  eingebracht  werden,  wie  dies  in  Figur  1  dar- 
gestellt  ist.  Die  Kerben  oder  Schlitze  1  0  können  alterna- 
tiv  auch  nur  auf  einer  Außenfläche,  entweder  innen  oder  35 
außen,  vorgesehen  sein.  Ferner  ist  es  möglich,  daß  die 
Kerben  oder  Schlitze  10  nur  am  Kopfelement  2  oder  nur 
am  Kammerfüllstein  1  ausgeformt  werden.  Der  wesent- 
liche  Gedanke  liegt  darin,  daß  nur  eine  sehr  schmale 
durchgehende  Verbindung  zwischen  dem  Kammer-  40 
füllstein  1  und  dem  Kopfelement  2  besteht,  die  mit  nur 
geringen  Zugkräften  vom  Kopf  element  2  her  abtrennbar 
ist. 
[0014]  Gemäß  der  linken  Darstellung  in  Figur  1  kann 
das  Kopfelement  2  ein  von  dem  Kammerfüllstein  1  völlig  45 
getrennter  Körper  bzw.  eine  Leiste  sein,  die  in  eine  in 
Längsrichtung  parallel  zum  Schienenkopf  in  den  Kam- 
merfüllstein  eingebrachte  Nut  11  eingelegt  ist.  Im  ein- 
fachsten  Fall  ist  das  Kopfelement  2  nur  in  die  Nut  ein- 
gelegt.  Es  kann  aber  auch  vorgesehen  werden,  daß  das  so 
Kopfelement  2  durch  besondere  Befestigungsmittel  in 
der  Nut  in  Position  gehalten  ist,  wobei  diese  Befesti- 
gungsmittel  derart  ausgewählt  werden,  daß  ein  leichtes 
Herausnehmen  des  Kopfelementes  2  aus  der  Nut  11 
möglich  ist.  55 
[001  5]  Ferner  ist  es  nicht  zwingend  notwendig,  für  das 
kopfseitige  Auflegen  des  Kopfelementes  auf  den  Kam- 
merfüllstein  1  eine  Nut  vorzusehen.  Es  kann  an  dieser 

Stelle  auch  einfach  die  Oberfläche  des  Kammerfüllstei- 
nes  1  in  einer  im  wesentlichen  ebenen  Fläche  enden, 
auf  die  das  Kopfelement  2  flächig  aufgelegt  wird.  Auch 
in  diesem  Fall  wird  das  Kopfelement  2  durch  mechani- 
sche  Befestigungsmittel  in  Position  gehalten.  Als  Befe- 
stigungsmittel  können  entsprechend  der  Erfindung  auf- 
gerauhte  Oberflächen,  Klettverschlüsse,  Schrauben, 
Stifte  oder  dergleichen  Mittel  gewählt  werden.  Als  Werk- 
stoff  für  das  Kopfelement  2  wird  bevorzugt  ein  plastisch 
im  wesentlichen  nicht  verformbares  Material  gewählt, 
das  den  Drücken  durch  die  bauseitige  Anbringung  von 
Fahrbahnunterbeton  und  Gußasphalt  Stand  hält.  Die 
ausgewählten  Werkstoffe  können  Metalle,  Kunststoffe, 
Verbundwerkstoffe  und  andere  sein. 
[0016]  In  Figur  2  ist  ein  bevorzugtes  Beispiel  eines 
Kopfelementes  2  dargestellt.  Das  Kopfelement  2  be- 
steht  aus  einem  langgestreckten  Körper  mit  einer  recht- 
eckförmigen  Querschnittsfläche.  Dabei  ist  diese  Quer- 
schnittsfläche  des  Kopfelementes  2  so  gestaltet,  daß 
die  Seitenflächen  nach  unten  schräg  verlaufen,  so  daß 
im  Querschnitt  im  wesentlichen  eine  Keilform  entsteht. 
Natürlich  sind  auch  andere  Querschnittsformen  denk- 
bar.  Die  Befestigung  des  Kopfelementes  2  erfolgt  in  die- 
sem  Beispiel  durch  einen  Stift  19,  der  in  eine  entspre- 
chende  Bohrung  20  im  Kopfelement  2  eingeführt  ist  und 
mit  seinem  zugespitzten  freien  Ende  in  den  Kammer- 
füllstein  1  eingetrieben  wird.  Die  Eindringtiefe  wird  durch 
die  Auflage  des  Kopfes  21  des  Stiftes  19  bestimmt. 
[0017]  Dieses  Kopfelement  2  mit  der  Befestigung 
durch  Stifte  liegt  einmal  auch  bei  baulichen  Belastungen 
korrekt  in  der  vorgesehenen  Position  und  kann  dennoch 
relativ  leicht  durch  Entfernen  der  Stifte  abgenommen 
werden. 
[0018]  Wie  in  der  rechten  Hälfte  von  Figur  2  zu  erken- 
nen  ist,  befindet  sich  zwischen  dem  Kopfelement  2  und 
der  Außenfläche  der  Rillenbegrenzung  22  der  Schiene 
eine  Leiste  oder  ein  Stab  17  mit  einem  beispielsweise 
runden  Querschnitt.  Dieser  Körper  1  7  liegt  auf  der  Ober- 
fläche  des  Kammerfüllsteines  1  auf  und  nimmt  einstük- 
kig  oder  mehrstückig  hintereinander  die  Länge  des 
Kopfelementes  2  ein.  Dieser  Stab  17  verhindert,  daß 
das  Kopfelement  2  während  der  Anbringung  des 
Gußasphaltes  mit  entsprechenden  Walzvorgängen  zu- 
mindest  teilweise  in  die  engen  Kammern  unterhalb  des 
Schienenkopfes  gedrückt  wird.  Dadurch  würde  einmal 
der  Raum  für  die  Vergußmasse  verändert  werden  und 
außerdem  wäre  die  Entnahme  des  Kopfelementes  2 
wesentlich  erschwert.  Der  Stab  bzw.  der  Körper  17  be- 
steht  aus  einem  plastisch  nicht  verformbaren  Material, 
beispielsweise  aus  Metall,  Kunststoff  oder  aus  einem 
Verbundmaterial.  Der  Stab  bzw.  Körper  17  ist  ebenso 
wie  das  Kopfelement  2  nach  Entnahme  wiederverwend- 
bar.  Eine  genauere  Darstellung  sowohl  dieses  keilför- 
migen  Kopfelementes  2  als  auch  des  Körpers  17  ist  Fi- 
gur  3  zu  entnehmen. 
[0019]  Der  Querschnitt  des  Stabes  bzw.  Körpers  17 
kann  rund,  oval  und  auch  mehreckig  gebildet  sein.  Wie 
dazu  Figur  3  offenbart,  kann  der  Stab  aus  mehreren  axi- 
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al  hintereinander  gelegten  Einzelelementen  bestehen 
und  sich  in  der  Summe  über  die  Länge  des  Kopf  elemen- 
tes  2  und  darüber  hinaus  erstrecken. 
[0020]  Eine  weitere  Variante  des  Kopfelementes  be- 
steht  darin,  daß  anstelle  des  bisher  beschriebenen  ein- 
teiligen  Kopfelementes  auch  mehrteilige  Kopfelement  2 
verwendet  werden  können.  Dabei  ist  immer  darauf  zu 
achten,  daß  eine  einfache  Entnahme  der  Kopfelemente 
2  von  oben  her  möglich  ist  und  außerdem  eine  Kammer 
bzw.  Nut  in  der  vorgeplanten  Größe  und  Gestaltung  er- 
zielt  wird.  Die  mehrteiligen  Kopfelemente  ergänzen  sich 
jeweils  zu  einer  Einheit  eines  die  Nut  ausfüllenden  Kopf- 
elementes  2. 

Patentansprüche 

1.  Kammerfüllstein  für  in  einem  Wege-  oder  Straßen- 
oder  Fahrbahn-Bett  verlegte  Schienen,  insbeson- 
dere  für  Straßenbahnschienen,  im  wesentlichen 
bestehend  aus  einem  stangenförmigen  Formteil, 
das  im  Querschnitt  im  wesentlichen  den  Kammern 
der  Schiene  angepaßt  ist  und  in  der  Höhe  vom 
Schienenfuß  bis  unterhalb  des  Schienenkopfes 
ausgebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kammerfüllstein  (1)  ein  Kopfelement  (2) 
aufweist,  dessen  Oberkante  (3)  bündig  oder  nahe- 
zu  bündig  mit  der  Oberfläche  (6)  bzw.  der  Laufflä- 
che  (4)  des  Schienenkopfes  (5)  der  Schiene  (7)  ab- 
schließt  und  eine  nach  oben  offene  Kammer  (8)  für 
eine  Vergußmasse  (9)  in  Längsrichtung  der  Schie- 
ne  (7)  ausbildet. 

2.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  mit  dem  Kammerfüllstein 
(1)  einstückig  verbunden  ist,  wobei  zwischen  Kopf- 
element  (2)  und  Kammerfüllstein  (1)  zumindest  an 
einer  Längsseite  eine  durchlaufende  Nut,  Kerbe, 
ein  Einschnitt  (10)  oder  dergleichen  ausgebildet  ist. 

3.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  beiden  sich  gegenüberliegenden 
Längsseiten  von  Kopfelement  (2)  und  Kammer- 
füllstein  (1)  jeweils  eine  durchlaufende  Nut,  Kerbe, 
ein  Einschnitt  (10)  oder  dergleichen  ausgebildet  ist. 

4.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Nut,  Kerbe,  der  Einschnitt  (10)  oder  derglei- 
chen  in  der  Trennlinie  zwischen  Kopfelement  (2) 
und  Kammerfüllstein  (1)  in  wahlweise  nur  im  Kopf- 
element  (2),  nur  im  Kammerfüllstein  (1)  oder  sich 
ergänzend  im  Kopfelement  (2)  und  im  Kammer- 
füllstein  (1  )  vorgesehen  ist. 

5.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  mit  dem  Kammerfüllstein 
(1)  zweiteilig  als  getrenntes  Formteil  ausgebildet 

5  ist,  das  mit  dem  Kammerfüllstein  (1  )  lösbar  verbun- 
den  ist. 

6.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

10  daß  das  Kopfelement  (2)  auf  dem  Kammerfüllstein 
(1)  auflegbar  ist. 

7.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  das  Kopfelement  (2)  in  eine  kopfseitige  Längs- 
nut  (11)  des  Kammerfüllsteines  (1)  einfügbar  ist. 

8.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  das  Kopfelement  (2)  mit  dem  Kammerfüllstein 
(1)  durch  die  Formgebung  und/oder  Oberflächen- 
beschaffenheit  der  Verbindungsfläche  verbindbar 
ist. 

25  9.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  aus  einem  oder  mehreren 
Einzelelementen  besteht  und  mit  dem  Kammer- 
füllstein  (1)  durch  die  Formgebung  und/oder  Ober- 

30  flächenbeschaffenheit  verbindbar  ist. 

10.  Kammerfüllstein  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  mit  dem  Kammerfüllstein 

35  (1  )  durch  mechanische  Befestigungsmittel  (12)  lös- 
bar  verbunden  ist. 

11.  Kammerfüllstein  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  und  der  Kammerfüllstein 
(1)  wahlweise  aus  einem  gleichen  oder  einem  un- 
terschiedlichen  Werkstoff  ausgebildet  sind. 

45  12.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  11  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  aus  polyurethangebunde- 
nem  Hartgummi  gebildet  ist. 

so  13.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  11  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  aus  Kunststoff,  Metall, 
Holz,  Gummi  oder  einem  Verbundmaterial  gebildet 
ist. 

55 
14.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Befestigungsmittel  (12)  Stifte,  Schrauben 

20 

40 

4 
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oder  dergleichen  Elemente  sind,  die  durch  eine 
Bohrung  oder  Öffnung  (1  6)  im  Kopfelement  (2)  hin- 
durchsteckbar  sind  und  in  die  dem  Kopfelement  (2) 
zugewandte  Oberfläche  des  Kammerfüllsteines  (1) 
eindringen.  s 

15.  Kammerfüllstein  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kopfelement  (2)  im  Querschnitt  ein  Meh-  10 
reck,  vorzugsweise  ein  Rechteck  mit  zum  Kammer- 
füllstein  (1)  verjüngtem  Querschnitt  ist. 

16.  Kammerfüllstein  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  15 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  an  einer  Längsseite  des  Schienen- 
kopfes  (5)  zwischen  dem  Kopfelement  (2)  und  der 
zugewandten  Außenfläche  des  Schienenkopfes  (5) 
ein  Körper  (17)  eingesetzt  ist,  der  sich  einstückig  20 
oder  mehrstückig  hintereinander  zumindest  über 
die  Länge  des  Kopfelementes  (2)  erstreckt. 

17.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  der  Körper  (17)  einen  runden,  ovalen  oder 
mehreckigen  Querschnitt  aufweist. 

18.  Kammerfüllstein  nach  Anspruch  16  oder  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  der  Körper  (17)  aus  einem  plastisch  nicht  ver- 
formbaren  Werkstoff,  vorzugsweise  aus  Metall  ge- 
bildet  ist. 
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